
18.0   Die innerhalb des GE 7 eingetragenen maximalen Gebäudehöhen können  ausnahmsweise
um bis zu 0,1 Meter überschritten werden, wenn dieses aus bautechnischen Gründen zum Anschluss
des geplanten Gebäudes an das bestehende Baudenkmal erforderlich ist. Eine Überschreitung
der festgesetzten Firsthöhe durch untergeordnete Bauteile (z.B.: Lüftungsanlagen, Schornsteine,
Antennenanlagen) ist bis zu 1,5 Meter zulässig (§ 18 Abs. 2 BauNVO).
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STADT WUPPERTAL

Ressort
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Bebauungsplan Nr. 1066
- Engineering Park Wuppertal (GOH-Kaserne) -
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